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Chronologie
der Buwog-Affäre

ä September 2002
Die Investmentbank Lehman
Brothers wird zur Abwicklung der
Buwog-Privatisierung ausgewählt

ä Juli 2003
Nationalrat genehmigt Verkauf der
Bundeswohnungen, Ausschreibung

ä 11. Juni 2004
Angebotsfrist endet

ä 15. Juni 2004
Verkauf an das Österreich
Konsortium für 961 Mio. € Gegen-
gebot der CA-Immo: 960 Mio €

ä November 2008
Hausdurchsuchung bei der
Constantia Privatbank

ä September 2009
Prüfer stoßen auf Provisionszahlung
an Hochegger und Meischberger.
Beide erstatten Selbstanzeige.
Erste Ermittlungen

ä 10. Juli 2010
Staatsanwaltschaft Wien bestätigt
Einleitung eines Strafverfahrens

ä Februar 2012
CA-Immo klagt Buwog Beschuldigte

ä April 2012
Parlamentarischer U-Ausschuss zu
Causa Buwog startet

ä 21. Juli 2016
Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

ä 5. Mail 2017
Republik steigt als Privatbeteiligte in
das Verfahren ein

ä Juli 2017
Die Verteidigung akzeptiert Richterin
Marion Hohenecker nicht, im
Dezember entscheidet Oberster
Gerichtshof für Hohenecker

ä 12. Dezember 2017
Buwog-Prozess mit 15 Haupt- und
Nebenangeklagten startet

ä 4. Dezember 2020
Urteilsverkündung

CHECKPOINT mit Ida Metzger
Anwalt Norbert Wess über die Verteidi-
gungsstrategien für seine Klienten
Karl-Heinz Grasser und Martin Pucher.
2. 12. um 13.30 Uhr (WH um 15.30
Uhr) auf schauTV, KURIER.at

Norbert Wess ist bei den Richtern gefürchtet
und der Mastermind der Verteidigung

Der Anwalt
Richterin Marion Hohenecker überzeugte

mit fantastischer Aktenkenntnis

Die Richterin
Die Vertreter der Anklage glauben an Grassers

Schuld – „zum Nachteil der Steuerzahler“

Die Staatsanwälte
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Der Stratege. Esgalteinenzä-
hen Monsterprozess zu
schlagen – das wusste Karl-
HeinzGrasserschonvorPro-
zessstart. Für den Kampf
rüstete sich der Ex-Finanz-
minister. Gleich mit zwei
Spitzenanwälten marschier-
te er am 12. Dezember 2017
auf: Anwalt-Urgestein Man-
fred Ainedter war für die
Pointen und die Medien-
arbeit zuständig. Als Tüftler
hinter der Verteidigungs-
strategie agierte Norbert
Wess (unter den Anwälten
wird das Duo „Asterix und
Obelix“ genannt). Medial ist
Wess weit weniger präsent
als Ainedter, aber unter den
Richtern ist der 45-Jährige
gleichermaßen gefürchtet
wie geachtet.

Lauschangriff
Bei Wess wissen die Richter,
Fehler darf keiner passieren,
denn er spürt sie auf und
schlachtet jeden beinhart
aus. Bestes Beispiel: Wess
deckte den „Lauschangriff“
im Gerichtssaal während
des Buwog-Prozesses auf.
Durch einen Zufall regist-
rierte Wess, dass auch wäh-
rend der Verhandlungspau-
sen die Gespräche zwischen
AnwaltundAngeklagtenmit
Bild und Ton aufgenommen
wurden – laut Strafprozess-
ordnung ein schweres Ver-
gehen .

Am Ende könnte dieser
Formalfehler beim Obersten
Gerichtshof zu einer Aufhe-
bung des Urteils führen.

Aktenstudium ist für
WesskeinlästigesMuss,son-
dern eine Leidenschaft.
Schwächen in der Anklage
filtert der Grasser-Anwalt
punktgenau heraus. So er-
rang Wess schon vor dem
Prozessstart einen ersten Er-
folg gegenüber der Wirt-
schafts- und Korruptions-
staatsanwaltschaft: Zwei
von vier Buwog-Anklage-
punkten wurden von Wess
durch einen juristisch was-
serdichten Einspruch vom
Oberlandesgericht gekippt.

Buwog-Richterin Ma-
rion Hohenecker und Wess
führten schon so manches
Match im Gerichtssaal. Der
Ex-Fußballer (sein Trainer

bei der Admira war Hans
Krankl – er riet Wess, sich
einen anderen Job zu su-
chen) verließ meist als Ge-
winner den Gerichtssaal. So
gab es etwa beim Yline-Pro-
zess nach 14 Jahren 14 Frei-
sprüche. Hohenecker leitete
den Prozess. Staatsanwalt
war Alexander Marchart –
also die idente Konstellation
wie bei der Buwog jetzt. Mit
Erfolgen wie diesen katapul-
tierte sich der Grasser-An-
walt in die erste Liga der
Wirtschaftsstrafverteidiger.
Bei allen großen Causen ist
er mit dabei: So vertritt er
Commerzialbank-Pleitier
Martin Pucher oder im Casi-
nos Austria-Verfahren den
Ex-Novomatic-Vorstand Ha-
rald Neumann.

Anwälte haben mitunter
das Image, trockene und
langweilige Paragrafen-Rei-
ter zu sein. Nicht so Wess.
Sein Oberkörper ist fast
komplett tätowiert. Da-
runter das Lebensmotto sei-
nes Onkels, der Priester war:
„Erhatmirbeigebracht,dass
man im Leben nach Ver-
nunft, Humor und Liebe
streben soll“, sagt Wess.

Die Akribische. Spätestens
am Freitag wird Marion Ho-
henecker die bekannteste
Richterin Österreichs sein.
Über ihr Urteil im Grasser-
Prozess wird ganz Öster-
reich diskutierten.

Glaubt man Ex-BZÖ-
Politiker Peter Westenthaler
(Hohenecker verurteilte
ihn) dann besitzt die Richte-
rin zwei Gesichter. Während
der Verhandlung überzeugt
die 39-Jährige durch Sach-
lichkeit, akribische Akten-
kenntnis. Dazwischen blitzt
sogar öfters ein Hauch von
Humor auf. Auch im Buwog-
Prozess waren Angeklagte
wie Anwälte von ihrer „fan-
tastischen Aktenübersicht“
beeindruckt. In den 168 Ver-
handlungstagen verlor Ho-
henecker kein einziges Mal
den Überblick im Monster-
prozess. Allein das ist eine
Meisterleistung.

Doch bei der Urteilsver-
kündung kenne sie keine
Gnade,schildertWestentha-
ler. „So, Herr Westenthaler!
Zur Halbzeit haben Sie 2:0
gewonnen, dann haben wir
die Schiedsrichter ausge-
tauscht und jetzt haben wir

3:2 gewonnen“, kommen-
tierte Hohenecker das
Urteil. Was steckt hinter die-
sem Satz: Hohenecker ver-
wandelte einen Freispruch
aus dem ersten Verfahren in
einen Schuldspruch .

Ähnlich verlief auch der
Grasser-Prozess. Mit einer
unglaublichen Genauigkeit
arbeitete Hohenecker alle
Anklagepunkte ab. So ließ
sie tagelang Protokolle, die
im Zuge der Ermittlungen
geschrieben wurden, per
Beamer auf die Wand proji-
zieren, ehe sie mit den Be-
schuldigten abschnittsweise
Wort für Wort durchging.

Aber sie nahm auch
Handlungsstränge unter die
Lupe, denen die Staatsan-
waltschaft im Vorverfahren
wenig Bedeutung beigemes-
sen hatte und sorgte damit
für einen neuen Blick auf die
Causa. Etwa welche Rolle
Kärntens verstorbener Lan-
deshauptmann Jörg Haider
bei der Privatisierung spiel-
te. Für diese Beharrlichkeit
und Sorgfalt bedankte sich
selbstKarl-HeinzGrasserbei
der Richterin am Ende des
Beweisverfahrens.Nach168
Prozesstagen herrschte im
Schwurgerichtssaal schon
eine fast amikale Stimmung.

Problem-Gatte
Trotz ihrer Genauigkeit, ist
ihre Bilanz als Richterin
nicht lupenrein. So ver-
urteilte sie Ronny Leitgeb
2016 wegen „Beihilfe zur
Untreue“. Er ging in Beru-
fung, woraufhin der OGH
deren Urteil aufhob.

Auch ihr Ehemann, er ist
selbst Richter, macht der 39-
Jährigen immer wieder Prob-
leme.ErposteteGrasser-kriti-
sche Tweets. Die Verteidi-
gung ortete deswegen bei der
Richterin eine Befangenheit.
Diese lehnte sie ab. Der
ObersteGerichtshofalsDiszi-
plinargericht hat den Straf-
richter schuldig gesprochen.
Er musste eine Strafe in Höhe
eines Monatsgehalts zahlen.
Und auch beim Westenthaler
Prozess saß Hoheneckers
Gatte im Gerichtssaal und
streckte seiner Ehefrau einen
„Daumen hoch“ beim
Schuldspruch entgegen.

WKStA. Die Blicke auf die Lap-
tops gerichtet, konzentriert,
schweigend, mit stoischen
Mienen – so folgten die Ober-
staatsanwälte Gerald Denk
und Alexander Marchart an
den meisten Prozesstagen
den Ausführungen von Ange-
klagten, Zeugen und Vertei-
digung. Nur hin und wieder
registrierten Beobachter ein
triumphierendes Lächeln.

Denk und Marchart hat-
ten die Anklage zwar seit Pro-
zessstartvertreten–während
der vorangegangenen Er-
mittlungenhattendiezustän-
digen Staatsanwälte aber
mehrfach gewechselt. Auch,
weil die Causa erst bei der
Staatswaltschaft Wien lag,
ehesieimSeptember2011an
die Wirtschafts- und Korrup-
tionsstaatsanwaltschaft
(WKStA) übertragen wurde.
Die Ermittlungen zur Causa
BuwoggestaltetensichfürEr-
mittler wie Staatsanwälte
von Beginn an schwierig.

Das lag nicht nur am Um-
fang des Beweismaterials
und dessen inhaltlicher
Komplexität. Immer wieder
musste auch um Rechtshilfe
aus anderen EU-Ländern

bzw. aus der Schweiz und
Liechtenstein angesucht wer-
den. Dabei wurden die öster-
reichischen Behörden mit-
unter über Monate warten
gelassen.DasStaatsgerichtin
Vaduz hatte beispielsweise
die Ausfolgung von beschlag-
nahmten Akten von Septem-
ber bis Dezember 2012 blo-
ckiert. Hinzu kam, dass sich
mit der Strafrechtsreform
2016 ausgerechnet der für
die Causa ausschlaggebende
„Untreue-Paragraf“geändert
hatte, die Staatsanwaltschaft
ihre Vorhaben also an die
neue Rechtslage anpassen
musste.

Antworten auf ihre Fra-
gen haben Denk und Mar-
chart von Grasser und
Meischberger kaum bekom-
men, da diese sich weiger-
ten, mit den Staatsanwälten
zu sprechen. Auch oder ge-
rade deshalb steht für die
VertreterderAnklagezuPro-
zessende fest: „Wir haben
Verbrechen von unglaubli-
cher Tragweite aufgedeckt“.
Grasser habe in die eigene
Tasche gewirtschaftet – „zu
unser aller Nachteil, zum
Nachteil der Steuerzahler“.

Ein Unbehagen bleibt in jedem Fall
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VON RUDOLF MITLÖHNER

Es seien nicht die schlech-
testen Früchte, an denen
die Wespen nagen, meinte

vor Jahren einmal Andreas Khol
über Karl-Heinz Grasser. An
kaum jemandem haben sie so
lange, ausdauernd und verbis-
sen genagt wie am ehemaligen
Finanzminister. Die Causa Bu-
wog und all die damit verbunde-
nenGeschichtenrageninunsere
Gegenwart herein – als Erinne-
rung an Zeiten, die gefühlt noch
länger zurückliegen als es der
Zahl der vergangenen Jahre ent-
spricht. Schwarz-Blau, Schüs-
sel, Haider, EU-Sanktionen,
Knittelfeld, Selbstsprengung
der FPÖ, Neuauflage von
Schwarz-Blau und Mutation zu
Schwarz-Orange … Alles eine
politische Ewigkeit her.

Was einem dann im Lauf der
Jahre bezüglich Grasser,
Meischberger, Hochegger & Co.
alles an Vorwürfen um die Oh-
ren flog, war bald kaum mehr zu
durchblicken–undließdasPub-
likum wohl irritiert, aber letzt-
lich desinteressiert zurück.

Geblieben ist das Bild eines
Ausnahmetalents auf der politi-
schen Bühne, nicht unbedingt
eines Ausnahmepolitikers, für
den Politik vermutlich so etwas
wiedieFortsetzungdesPrivatle-
bens mit anderen Mitteln war.
SeinglamourösesAuftreten,sei-
ne Telegenität und Popularität
machten ihn tatsächlich zur be-
gehrten „Frucht“ für (freilich
nicht nur) linke Kreise in Me-
dien, Justiz und Politik.

Um nicht missverstanden
zu werden: Vieles rund um
Grasser blieb frag- und kritik-

würdig. Aber klar ist auch: Er
war die ideale Zielscheibe für
all jene, die eine Nichtregie-
rungsbeteiligung der SPÖ und
die Bildung einer Koalition aus
ÖVP und FPÖ bestenfalls für
einen Betriebsunfall und
schlimmstenfalls für einen Ver-
stoß gegen ungeschriebene Ge-
setze hielten. Oft schlug man
den Sack (Grasser) und meinte
den Esel (Schüssel bzw. sein
Projekt einer rechtskonservati-
ven Regierung).

WieimmerdasUrteil imBu-
wog-Prozess am Freitag aus-
fällt: Es bleibt angesichts der
geschilderten Umstände, ange-
sichts der Dauer des Verfah-
rens, angesichts einer vielfach
erfolgten Vorverurteilung ein
schaler Nachgeschmack.

VON IDA METZGER
UND ELISABETH HOFER

Drei Jahre ist es her, da begann am
12. Dezember 2017 der größte
Korruptionsprozess in der Ge-
schichte der Zweiten Republik am
Wiener Straflandesgericht: Mit
vier Haupt- und 11 Nebenange-
klagten. Unglaubliche 168 Pro-
zesstage später wird für Freitag ein
Urteil des Schöffensenats erwar-
tet. Dem Hauptangeklagten, Ex-Fi-
nanzminister Karl-Heinz Grasser,
drohen bis zu zehn Jahre Haft,
sollte er für schuldig befunden
werden. Doch schuldig woran ei-
gentlich?

Laut Anklageschrift soll Gras-
ser während seiner Zeit als Finanz-
minister (2000–2007) über die
Mitangeklagten Walter Meischber-

ger und Peter Hochegger geheime
Informationen weitergegeben und
dafür Geld kassiert haben. So habe
er bei der Privatisierung der Bun-
deswohnungen (Buwog) das Ge-
bot der CA-Immo weitergegeben,
um dem Österreich-Konsortium
einen billigeren Zuschlag zu er-
möglichen, so die Staatsanwalt-
schaft. Auch bei der Einmietung
der Finanzbehörden in den Linzer
Terminal Tower seien Provisionen
an Grasser und seine Mitangeklag-
ten geflossen, heißt es.

Die Verteidigung bestreitet die
Vorwürfe. Ihr Hauptargument:
Es hätten auch andere den Ge-
botspreis der CA-Immo ken-
nen und weitergeben können.

Mehr zum Thema auf www.
kurier.at/buwog-prozess

Grasser-Urteil:
Showdown

nach elf Jahren
Buwog. Nach 168 Verhandlungstagen fällt am Freitag

das Urteil gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz
Grasser und andere. Wie Grassers Anwalt, die

Richterin und die Staatsanwälte ticken

rudolf.mitloehner@kurier.at

Richterin Marion
Hohenecker wird

Urteil verkün-
den, Staatsan-

wälte hoffen auf
Schuldspruch

Anwalt Norbert
Wess und sein
Klient, Ex-
Finanzminister
Karl-Heinz
Grasser


